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wırd (II1/2, 245—254), ıst nicht recht einzusehen, weil doch diese Frage für die
dogmatische Lehre VO. Sacramentum Ordinis VO.  S keiner wesentlichen Bedeutung
ist. Und wenn schon ausführlich darüber gehandelt wird, dann wäre der Müh:
wert SEeEWESCH, uch darauf ZU verwelsen, daß Pius X11 beı der Priesterweihe ehemals
protestantischer Pastoren (Pfarrer Goethe a.) 1ne Ausnahme gemacht hat. Wert.
voller ware sicher SEWESECH, wWenn Wesen, Gnade und Aufgabe des Praesters ın dog-
matıscher Siıcht noch eingehender behandelt worden ware.  n VWiıe fast ıIn allen Dogmatık-
Jehrbüchern, kommt uch beı Premm dıe dogmatische Behandlung der Bischofs-
weıhe und Bıschofswürde kurz (5anz ausführlich wırd das Sakrament der Eihe
behandelt (auf 126 seıten gegenüber 75, die dem Weihesakrament gewıdmet sınd).

Wenn Schluß über cdıie vollständıg vorliegende Dogmatik VO  > Premm
en Urteil gefällt werden darf, muß sicher gesagt werden: Beı1i den pPaar Mängeln,
<Aıe VO.  o den verschiedenen Rezensenten ın den Fachzeitschriften festgestelit wurden,
wiıird doch mıt einem „„CONSCHNSUS unanımıs theologorum” die schöne Leistung und
der große Wert dieses besonders den Seelsorgern un!: Theologiestudierenden ZUSC-
dachten Werkes hervorgehoben. Dieses VWerturteil wird uch durch den erfreulich
großen Abhbsatz 1mM Buchhandel bestätigt. Professor Premm ist. bereıts genötigt, n
die Bearbeitung der Neuauflage der ersten Bände schreiten. Möge der AUNU-
mächtige dazu weıter die nötıge Schaffenskraft un Gesundheıt schenken!

Dr. Ferdinand HolböckSalzburg
Magı Gottes. Gedanken über Manrıa. Von Peter Lıppert, (96.) München

Verlag Ars Geb 5.60, brosch. 3.6  ©
Es handelt S1C. hier ıne Niederschrift VO.  S Vorträgen, die VO  S Lippert

selbst durchgesehen wurde. Das Büchleim vereinıgt die Vorzüge, dıe den
Werken Peter ] ıpperts schätzen: große Innigkeit, blıtzende Gedanken un schöne
Form. In den Kapıteln: Magd Gottes, Jüngerın Christ, Frau, Begnadete Gottes,
Unsere Helferin, wırd uNns viel und schönes über Marıa gesagt, daß beim
Lesen nicht stehenbleiben werden, sondern Nachdenken un! Beten
werden. Das schmucke äaubßere Kleid entspricht dem Inhalt.

13  ANZ d, Igo Mayr,
Kiıirchenrecht

Kirchliche Rechtsgeschichte. Von Hans Erich Keine. and Die katholische
Kırche Drıtte, unveränderte, durch einen Nachtrag ergänzte Auflage. (XXLLL U, 722.)
W eımar 1955, Hermann Böhlaus Nachfolger. 43,.80

Für Feines kırchliche Rechtsgeschichte, dıe INan, hne ZU übertreıben, als ıne
glänzende Leıistung, eın  a Monument eutschen Gelehrtenfleißes bezeichnen darf, ıst
der Grundriß von Ulrich Stutz vorbildlich ZCWESECH, dessen Neubearbeitung sich
mıt Rücksicht auf diıe inzwischen eingetretenen Veränderungen in Gesetzgebung
un pohlitischen erhältnıssen SOW1e den Fortschritten der Wissenschaft als untiun-
lich erwles, weshalb das Werk 1 ®inne des VO.:  — Stutz selbst ausgesprochenen Wunsches
auf ıne NEeEUES Grundlage gestellt wurde. Im Zusammenhange mıiıt dieser allgemeinen
Wertung des Buches möchte 1C. sofort besonders hervorheben, daß S1C. der Ver-
fasser VO.  - jeder konfessionellen Voreingenommenheıit gegenüber der katholischen
Kirche freigehalten hat und ın sehr schönen Worten „VOoxh der inneren Ver-
bundenheıit der beiden christlichen Kirchen und ihrer geschichtlichen Schicksals-
gemeinschaft” spricht Vorrede ZUFC ersten Auflage). In der vorliegenden drıtten
lage hat das uch keine Veränderungen erfahren, die „Nachträge‘ bringen
fassende hıterarısche Ergänzungen. Feine hat den BSAaADNZCH Stoff ın dreı eıle mıt sechs
Perioden geghedert. Der erste eil umfaßt das kirchliche ltertum mıt dem Kıirchen-

1L
recht der christlichen Frühzeıt und dem ‚römisch” eprägten Kirchenrecht;: der
zweıte eıl das kirchliche Mittelalter mıt den Perioden des „germanisch" geprägten
Kirchenrechtes und des kanonischen Rechtes (Corpus 1UrMS$s canonicı un! die 81C
daran anschließende Kanonistık). Der dritte Teil, die kirchliche Neuzeıit, umfaßt
die Perioden des tridentinischen und des vatikanischen Kirchenrechtes.
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Da Rahmen eıiner kurzen Besprechung nicht: möglich ıst, auf alle Finzel
heiten einzugehen, möchte ich aus dem reichen Inhalte des Feineschen Buches
NUr Weniges beispielsweiıse hervorheben. Ich mu! zunächst dahingestellt se1n.
Jassen, ob richtig ıst, was Feine behauptet, nämlıch, Cyprians Schrift „De
catholicae ecclesiae unitate” 19808  b ın iıhrer ursprünglichen, nıcht interpolierten HForm
benutzt werden un darın kein rechtlicher Vorrang für Petrus festgestellt wird
(vgl. 56, Anm. 12). Der Verfasser erblickt den „Ke: des römischen KRechts-
prımats ıIn durch C. des Decretum Gelasıanum umgestalteten Korm der betref-
fenden Konzilsbeschlüsse VOoO.  - \Nicaea un Sardica Quod ecclesı1a Romana
SCHILDCI habult princıpatum (vgl 101 bıs 103, bes Anm. und 6) Sehr vorsiıchtig Ce  Anemsınd dıe ußerungen des Verfassers über die SoS.: pseudoisidorischen Dekretalen:
s1e sollten „angesichts der unerfreulichen staatlıchen und kiırchlichen Zustände 1m
Westreich“ die Erleichterung der Durchführung der erforderlichen Reformen 1ns
Werk setzen eine derung der fränkischen Kirchenverfassung se1 durch 81€ nıcht
erreicht worden 143) Als nıcht unbedenklich möchte iıch die gleichfalls auf Stutz
fußende Auffassung des Verfassers ansehen, daß uch der Inhalt der bischöflichen
Amtsgewalt durch die dem germanıschen Rechte entstammenden Instıtute des
K önıgs- und Grafenbanns beeinflußt worden SI 191 bıs 193) Schr ınteressant
1D die Ausführungen über die karolingische Theokratie un! den „priesterlichen”
Charakter der Stellung Karls des Großen 213 bıs 214) Nach Feine hat dann der

„verhaßte“” Haus der Staufer unl der Konflikt mıt FrankreichKampf das
264) Besonders erfreulich ist auchZ „Jähen Sturz des Papsttums geführt”

die Hervorhebung der Verdienste des kanonıschen Rechtes cdıe Ausbildung eines
„reichen und eın durchgebildeten Eherechtes” 381). Wichtig erscheint uch
der Hinweıs FYeines, daß ıne Bestätigung der Beschlüsse des Konstanzer Konzils
(26/3, 6/49das 1ıne oberstrichterliche Gewalt über den Papst für 81C. ın Anspruch

se1l (S 419). Was der VerfasserCHNOMMECH hatte, durch den Papst niemals erfolgt
auf 527 über das Josephinische Khepatent VO. Jänner 1783 Ssagt, nämlıch,

Scheidung un: Wiederverheiratung zuließ, ist cdieser Korm unzutreffend,
da das Patent 1m die Unauflöslichkeit der katholischen Ehe ausgesprochen un!
lediglich für Akatholiken die Scheidung dem ande nach zugelassen hat. Im übrigen
übernımmt auch Feine das arte Urteil über den Josephinısmus, den gewiß n]ıemand,
soweıt ın reın kirchliche Belange eingriff, verteidigen wırd. Man dartf aber nıcht

daß der Staat damals geıne schützende Hand über die katholische RehgıonVEeETSESSCH,
als domımmante Religion gehalten, die Verbreıtung von Iırlehren verhindert, dıe Seel-

gefördert und, was das Wiıchtigste ist, dıe relig1öse Erziehung der Kınder VO.

Staatsn angeordnet hat. Was speziell das Eherecht anlangt, War INa der
ersten Haäalfte des Jahrhunderts bestrebt, eiınem Modus vıyvendı ın dieser Frage
mıt der Kirche Z gelangen (vgl. meıne Abhandlung: „Belıträge Entstehungs-
geschichte des Breve Gregors XVI VO. Aprıl 1841 über die gemischten Ehen”,
Zeitschrift für öffentLliches RKRecht [1925], bıs K14): Für wünschenswert erachte
ich C5, daß der Verfasser seın scharfes Pauschalurteil über die Praxıs der Kurı:e in
EhescheidungsprozesSC  5 einer erprüfung unterzieht (vgl 382) Für ungerecht
halte ich uch das abfällige VWerturteil über das österreichıische Konkordat VO.

5 November 1855, nämlich, daß sıch Österreich damıt „1N ıner den modernen Staats-
enden VWeise” ın den Bereich des „hierokratischen Systemsgrundsätzen widersprech

des Kirchenstaatstums” abdrängen heß S 582). Man vergleiche dazu, W as ich ın
meıner Abhandlung: 99  1e€ historisch-politische Bedeutung der Kündigung des Oster-
reichischen Konkordats””, Historisch-politische Blätter 1656 (1920), 39 bıs 248,
darüber ge abe. Es ist schließlich eın Widerspruch, wenn der Verfasser mıt
Beziehung auf den deutschen Kulturkampf VO. Bismarck sagt, daß dieser den Kampf
„unerbittlch durchgehalten‘ hat, un! ‚:War uch dann noch, als einsah, daß
mıt den staatlichen Mitteln nıcht A diege kommen werde (S 617), und wenige
Seiten später (S 620) VO. „einer wahrhaft genialen Pohitik Bismarcks” spricht. Aber
das 8S1N! Nes Kinzelheıten, dıe meın Gesamturteil, das ich oben bereıts ausgesprochen
habe, nıcht beeinträchtigen können. Ich möchte die außerordentlich hochwertige
Leistung des Verfassers abschließend noch ınmal anerkennen.

Wien Univ.-Profi. Dr. theol. tto Weinberggr


